
 
Evangelische Kirche im Rheinland – Das Landeskirchenamt 

Dezernat 3.2 – Schulische Bildung und Kirchliche Schulen, Abteilung Erziehung und Bildung 
Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf 

 

Antrag auf Erteilung der Vokation 
 

Angaben zur Person 
Name Geburtsname 

 
Vorname Telefon 

E-Mail 
Straße/PLZ/Wohnort 
 
Geburtsdatum Geburtsort 

 
Konfession Taufdatum 

 
(Taufbescheinigung beifügen) 

Konfirmationsdatum 

Falls ein Konfessionswechsel stattgefunden hat, bitte Aufnahmebescheinigung der Ev. Kirche beifügen. 
Landeskirche des Wohnsitzes Kirchengemeinde des Wohnsitzes 

 
(Mitgliedsbescheinigung – nicht älter als 3 Monate – beifügen) 

Ich gehöre folgender ev. Freikirche/Gemeinschaft an (genaue Bezeichnung und Anschrift) 
 
(Mitgliedsbescheinigung – nicht älter als 3 Monate – sowie „Erklärung für Mitglieder von Freikirchen“ beifügen) 

 
Angaben zur Berufstätigkeit 
Schule (genaue Bezeichnung und Anschrift) 
 
 
Regierungsbezirk Bundesland  
Landeskirche der Schule Kirchengemeinde der Schule 

 
 
Ausbildungsgang (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

O  Primarstufe O  Grund-/ O  Sonder- O  Sek. I O  Sek. II/I O  Sek. II 
     Grundschule      Hauptschule      pädagogik      Realschule      Gymnasium      Berufskolleg 

         Gesamtschule 

I. Staatsexamen incl. ggf. 
Erweiterungsprüfung „Drittfach“ 

 
am 

 
Ort 

 
II. Staatsexamen 

 
am 

 
Ort 

 
Bachelor 

 
am 

 
Ort 

 
Master of Education 

 
am 

 
Ort 

 
Weitere Abschlüsse 

 
am 

 
Ort 

 
Anlagen: 1. Beglaubigte Zeugniskopien der angegebenen Prüfungen, 
   2. Taufbescheinigung (einfache Kopie), 
   3. Kirchenmitgliedschaftsbescheinigung (nicht älter als drei Monate), 
   4. ggf. „Erklärung für Mitglieder von Freikirchen“. 
 
Die Verordnung zur Regelung der Vokation (VokVO) der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 23. 
September 2022 habe ich zur Kenntnis genommen. Den Evangelischen Religionsunterricht werde ich unter 
Zugrundelegung des jeweils gültigen Lehrplans und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Evangelischen Kirche erteilen. 
Vom Austritt aus der Evangelischen Kirche sowie einem Konfessionswechsel werde ich das 
Landeskirchenamt umgehend in Kenntnis setzen und die Vokationsurkunde zurückgeben. 
 
Die dem Antrag beigefügten Informationen zum Datenschutz habe ich gelesen. 
 

 
Datum: _____________________ Unterschrift: _________________________________ 



Verordnung zur Regelung der Vokation (VokVO) 
 

Vom 23. September 2022 
 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat in ihrer Sitzung am 
23.09.2022 die nachstehende Verordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
(1) Der Evangelische Religionsunterricht ist gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland an allen öffentlichen Schulen mit Ausnahme der 
bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Evangelischen Kirche erteilt. 
 
(2)  Für die Erteilung des Evangelischen Religionsunterrichtes bedürfen Lehrkräfte gemäß 
den entsprechenden Artikeln der jeweiligen Landesverfassungen und gemäß den kirchlichen 
Bestimmungen der Evangelischen Kirche im Rheinland, gemäß Artikel 192 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen und gemäß Artikel 3 der 
Verfassung der Lippischen Landeskirche neben dem staatlichen Unterrichtsauftrag der 
Kirchlichen Bevollmächtigung. 
 

§ 2 
Kirchliche Bevollmächtigung 

 
(1) Die Kirchliche Bevollmächtigung wird Lehrkräften auf deren Antrag gemäß § 8 erteilt, 
a) die einer Evangelischen Landeskirche angehören oder 
b) die einer Evangelischen Freikirche oder Gemeinschaft angehören, die die 

Voraussetzungen gemäß § 9 erfüllen. 
 
(2) Wer gleichzeitig Mitglied einer Landeskirche nach § 2 Absatz 1 Buchstabe a) und 
Mitglied einer freikirchlichen Gemeinschaft nach Absatz 1 Buchstabe b) ist, die in Rechtsform 
des Privatrechtes organisiert ist, hat auch die in § 9 Absatz 3 genannte Erklärung zu 
unterzeichnen. 
 
(3) Die Kirchliche Bevollmächtigung wird erteilt durch 
a) die Vokation (§ 3) oder  
b) die Kirchliche Unterrichtserlaubnis (§ 4). 
 
(4) Die Kirchliche Bevollmächtigung ist gültig auf dem Gebiet der drei beteiligten 
Landeskirchen. 
 
 

§ 3 
Vokation 

 
(1) Die Vokation setzt voraus 
a)  die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
b)  den Besitz einer staatlichen oder einer staatlich anerkannten Lehramtsbefähigung und   

 der Lehrbefähigung für das Fach Evangelische Religionslehre sowie 
c)  die Teilnahme an einer von der Kirche durchgeführten Vokationstagung. 



 
(2) Mit dem Antrag auf die Vokation kann eine Bestätigung der Teilnahme an einer 
Veranstaltung der kirchlichen Begleitung Studierender mit dem Fach Evangelische 
Religionslehre im Lehramtsstudium eingereicht werden. Die Teilnahme an einer solchen 
Veranstaltung wird empfohlen. 
 
(3) Nach Abschluss der Vokationstagung erfolgt die Vokation in einem Gottesdienst durch 
eine in der Evangelischen Kirche im Rheinland und in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen vom Landeskirchenamt und in der Lippischen Landeskirche vom Landeskirchenrat 
beauftragte Person. 
 
(4) Mit der Vokation sagt die Kirche Lehrkräften den Rückhalt ihrer Gemeinschaft, fachliche 
Förderung und Unterstützung in der verantwortlichen Wahrnehmung ihres Dienstes zu. 
 
(5) Die Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung durch eine Gliedkirche der EKD schließt die Vokation zur Erteilung 
von Evangelischem Religionsunterricht an allen Schularten, Schulformen und Schulstufen 
ein. 
 
(6) Der Einsatz der nicht unter Absatz 5 fallenden ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern oder 
Pastorinnen und Pastoren richtet sich nach den Bestimmungen des § 7. 
 
 

§ 4 
Kirchliche Unterrichtserlaubnis 

 
(1) Die Kirchliche Unterrichtserlaubnis wird erteilt durch 
a) die Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis (§ 5) oder 
b) die Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Lehrkräfte, die Evangelischen Religionsunterricht 

fachfremd erteilen (§ 6) oder 
c) die Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Berufsgruppen ohne Lehramtsbefähigung (§ 7). 
 
(2) Die Kirchliche Unterrichtserlaubnis kann mit Auflagen versehen werden. 
 
 

§ 5 
Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis 

 
(1) Für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst wird Lehrkräften, die  
a) eine Erste Staatsprüfung oder den Abschluss als Master of Education in Evangelischer 

Religionslehre absolviert haben, oder 
b) eine durch das Bundesland, in der sie unterrichten wollen, anerkannte Qualifikation 

haben, die den Zugang zum Vorbereitungsdienst für das Fach Evangelische 
Religionslehre ermöglicht,  

eine Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt. 
 
(2) Die Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis wird auch erteilt 
a) für Lehrkräfte mit einer staatlichen bzw. staatlich anerkannten Lehramtsbefähigung und 

Lehrbefähigung für das Fach Evangelische Religionslehre, 
b) für Lehrkräfte mit Lehramtsbefähigung und Lehrbefähigung in anderen Fächern, die eine 

Erweiterungsprüfung für das Fach Evangelische Religionslehre abgelegt haben, 



c) für die Zeit eines Feststellungsverfahrens im Fach Evangelische Religionslehre oder für 
die Zeit einer gleichwertigen Qualifizierungsmaßnahme, bezogen auf die Schule, in der 
der Unterricht stattfindet. 

 
(3)  Die Vorläufige Kirchliche Unterrichtserlaubnis erlischt: 
a) im Falle einer Vokation mit deren Beurkundung, 
b) im Falle eines Feststellungsverfahrens oder einer Qualifizierungsmaßnahme durch 

deren Abschluss,  
c) bei Abbruch oder endgültigem Nichtbestehen der Ausbildung bzw. der Weiterbildung mit 

sofortiger Wirkung oder 
d) spätestens nach vier Jahren, wenn sie nicht zuvor aus besonderen Gründen verlängert 

wurde. 
 
 

§ 6 
Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Lehrkräfte, die das Fach Evangelische 

Religionslehre fachfremd erteilen 
 
(1) Eine Kirchliche Unterrichtserlaubnis für die fachfremde Erteilung von Unterricht kann 
Lehrkräften erteilt werden, wenn sie sich an einer kirchlichen Qualifizierungsmaßnahme 
angemeldet bzw. für eine Anmeldung vorgemerkt oder diese bereits erfolgreich 
abgeschlossen haben. 
 
(2) Diese berechtigt: 
a) vor und für die Dauer der Qualifizierungsmaßnahme zur Erteilung des Faches 

Evangelische Religionslehre in beschränktem Umfang an einer bestimmten Schule, 
b) nach erfolgreichem Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme zur fachfremden 

Erteilung des Faches Evangelische Religionslehre.  
 
(3) Bis zum Beginn der Qualifizierungsmaßnahme sollen entsprechend der Regelung aus § 
8 Absatz 3 Fortbildungen wahrgenommen werden. 
 
 

§ 7 
Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Berufsgruppen ohne Lehramtsbefähigung 

 
(1) Die Kirchliche Unterrichtserlaubnis für Berufsgruppen ohne Lehramtsbefähigung kann 
zur Abdeckung des Unterrichtsbedarfes im Fach Evangelische Religionslehre Lehrkräften 
erteilt werden, die  
a) einen Master-, bzw. Bachelor - oder staatlich anerkannten qualifizierten vergleichbaren 

Studienabschluss absolviert haben, der evangelisch-theologisch bzw. evangelisch-
religionspädagogisch ausgerichtet ist,  

und 
b) eine pädagogische Qualifizierungsmaßnahme im Fach Evangelische Religionslehre 

erfolgreich abgeschlossen haben. 
 
(2) Die Kirchliche Unterrichtserlaubnis berechtigt nach den Vorgaben der jeweiligen 
Bundesländer entsprechend dem Studienabschluss nach Absatz 1 Buchstabe a) zum 
Einsatz entweder in der Primarstufe, in Sekundarstufe I oder in Sekundarstufe II. Ein Einsatz 
in der gymnasialen Oberstufe oder Bildungsgängen, die zum Abitur führen, ist nicht möglich. 
 



(3) Darüber hinaus können Lehrkräfte, die eine pädagogische Qualifizierungsmaßnahme in 
einem anderen Fach als Evangelische Religionslehre absolviert haben, zur Abdeckung des 
Unterrichtsbedarfes eine kirchliche Unterrichtserlaubnis erhalten, wenn 
a) sie bereits an einer Schule unterrichten und 
b) an einer kirchlichen Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich teilgenommen haben. 
 
(4) Geeignete Personen, die die Voraussetzungen des Absatz 1 Buchstaben a) und b) nicht 
erfüllen, kann zum Zwecke des Vertretungsunterrichtes eine Unterrichtserlaubnis auch 
befristet und gegebenenfalls mit weiteren Auflagen erteilt werden, wenn sie 
a) sich in der zweiten Hälfte des Masterstudiengangs für das Fach Evangelische 

Religionslehre befinden  
oder 
b) eine abgeschlossene Berufsausbildung mit religionspädagogischen Anteilen 

nachweisen. 
 
 

§ 8 
Verfahren und Ablauf 

 
(1) Die Erteilung der Kirchlichen Bevollmächtigung erfolgt auf Antrag der Lehrkraft. Der 
Antrag muss die Versicherung enthalten, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller den 
Evangelischen Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Evangelischen Kirche (§ 1 Absatz 1 Satz 2) erteilen wird. 
 
(2) Über die Kirchliche Bevollmächtigung wird eine Urkunde erteilt. 
 
(3) Die kirchlich bevollmächtigten Lehrkräfte sollen regelmäßig an den kirchlichen 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
 
 

§ 9 
Freikirchen 

 
(1) Die Kirchliche Bevollmächtigung kann auch Lehrkräften erteilt werden, die 
evangelischen Freikirchen oder Evangelischen Gemeinschaften angehören, wenn:  
a) sie Mitglieder von Freikirchen sind, mit denen bereits eine Vereinbarung besteht, 
b) die evangelische Freikirche oder Gemeinschaft evangelische Voll- oder Gastmitglieder 

der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen auf Landes- oder Bundesebene sind. 
 
(2) Einzelnen Lehrkräften von Evangelischen Freikirchen, die nicht unter Absatz 1 
Buchstaben a) oder b) fallen, kann befristet für die Zeit der Ausbildung oder der 
Qualifizierungsmaßnahme die Unterrichtserlaubnis erteilt werden. Nach Abschluss der 
Ausbildung oder der Qualifizierungsmaßnahme können die Lehrkräfte, wenn sie in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Evangelischen Kirche stehen und dies in einem 
Kolloquium nachgewiesen haben, eine unbefristete Unterrichtserlaubnis erhalten. 
 
(3) Die Lehrkraft, der eine Kirchliche Bevollmächtigung gemäß. Absatz 1 oder eine 
Unterrichtserlaubnis gemäß Absatz 2 erteilt werden soll, ist verpflichtet, eine Erklärung über 
die Anerkennung der Grundsätze der Evangelischen Kirche zu unterschreiben. 
 
 



§ 10 
Anerkennung 

 
Ist eine Kirchliche Bevollmächtigung durch eine andere Evangelische Landeskirche erteilt 
worden, bedarf sie der Anerkennung für das Gebiet der an dieser Ordnung beteiligten 
Landeskirchen. Die Regelungen dieser Ordnung gelten entsprechend. 
 
 

§ 11 
Erlöschen und Entzug der Kirchlichen Bevollmächtigung 

 
(1) Die Kirchliche Bevollmächtigung erlischt: 
a) mit der Erklärung der Lehrkraft Evangelischen Religionsunterricht nicht mehr zu erteilen 

(Artikel 4 i. V. m. Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz), 
b) mit dem Austritt aus der Evangelischen Kirche, der Freikirche oder der freikirchlichen 

Gemeinschaft, 
c) mit Aufhebung einer Vereinbarung mit einer Freikirche oder freikirchlichen Vereinigung. 
 
(2) Die Kirchliche Bevollmächtigung wird entzogen, wenn 
a) die Voraussetzungen für deren Erteilung entfallen sind, 
b) sich aus der Person oder der Unterrichtstätigkeit Einwände gegen die Verwendung 
ergeben. 
 
(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist die Lehrkraft verpflichtet, die Urkunde 
zurückzugeben. 
 
(4) In besonders begründeten Fällen kann vereinbart werden, dass eine Lehrkraft für einen 
befristeten Zeitraum auf die Rechte aus der Kirchlichen Bevollmächtigung verzichtet, ohne 
dass die Rechtsfolgen der Absätze 1 und 3 eintreten. 
 
 

§ 12 
Zuständigkeiten 

 
(1) Örtlich zuständig für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist in der Regel die für den 
Dienstort der Lehrkraft zuständige Landeskirche, in Fällen, in denen der Dienstort nicht 
feststeht, die für den Wohnort zuständige Landeskirche. 
 
(2) Zuständig für die Durchführung der Entscheidungen nach dieser Ordnung ist, soweit 
nicht ein anderes Organ dazu berufen wird, in der Evangelischen Kirche im Rheinland und in 
der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie in der Lippischen Landeskirche das 
Landeskirchenamt. 
 
(3) Soll in einer Landeskirche im Einzelfall von den Bestimmungen dieser Ordnung 
abgewichen werden, bedarf dies einer vorherigen einvernehmlichen Abstimmung mit den 
beiden anderen Landeskirchen. 
 
 

§ 13 
Widerspruch 

 
(1) Wird die Kirchliche Bevollmächtigung verweigert oder entzogen, ist dies der betroffenen 
Person schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 



 
(2) Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
(3) Über den Widerspruch entscheidet das zuständige Landeskirchenamt. Die beiden 
anderen Landeskirchen sollen vor einer Entscheidung gehört werden. 
 
 

§ 14 
Datenschutz 

 
(1) Die personenbezogenen Daten, die für eine Kirchliche Bevollmächtigung notwendig 
sind, können erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Es gilt das Kirchengesetz über den 
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD). 
 
(2)  Personenbezogene Daten, die nach dieser Verordnung in Dateien gespeichert oder in 
Akten aufbewahrt werden, werden für den Zeitraum, für den personenbezogene Daten für 
die Überprüfung der Unterrichtserlaubnis und für Fortbildungsmaßnahmen erforderlich sind, 
längstens bis zum Ende der Diensttätigkeit als Lehrkraft gespeichert. 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
 
(2)  Gleichzeitig tritt die gemeinsame Vokationsordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 
11.05.2001 (KABl. EKiR 2002 S. 10) / 29.03.2001 (KABI. EKvW 2001 S. 378) /13.12.2000 
(Ges.u.VOBl. LLK Bd.12 Nr. 7 S. 123) außer Kraft. 



Informationen gemäß § 17 Datenschutzgesetz der EKD bei Erteilung der kirchlichen 
Bevollmächtigung zur Erteilung evangelischen Religionsunterrichts 
 
Datenschutz 
Die Evangelische Kirche im Rheinland, das Landeskirchenamt, unterliegt den 
Datenschutzbestimmungen des Datenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche 
Deutschland (DSG-EKD). 
Wir informieren Sie hiermit über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Erteilung 
der kirchlichen Bevollmächtigung zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht: 
 
 
1. Verantwortliche Stelle: 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Hans-Böckler-Straße 7 
40476 Düsseldorf 
Telefon: 0211 4562-0 
E-Mail: lka@ekir.de 
 
 
2. Örtlich Beauftragte für den Datenschutz sind: 
Nicola Doll / Petra von Böhlen 
Hans-Böckler-Straße 7 
40476 Düsseldorf 
Telefon: 0211 4562-409 
E-Mail: nicola.doll@ekir.de / petra.von_boehlen@ekir.de 
 
 
3. Für welchen Zweck benutzen wir Ihre Daten und auf welcher rechtlichen Grundlage? 
Wir erheben und verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen 
Daten zur Bearbeitung Ihres Antrags auf Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung. Wir sind 
gem. § 6 Absatz 6 DSG-EKD in Verbindung mit § 3 der Gemeinsamen Vokationsordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der 
Lippischen Landeskirche dazu verpflichtet, die kirchliche Bevollmächtigung zu erteilen. 
 
 
4. Welche Daten werden erfasst? 
Es werden die Personaldaten erfasst und verarbeitet, die für den Antrag auf Erteilung einer 
kirchlichen Bevollmächtigung erforderlich sind. 
 
 
5. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
Wir geben Ihre Daten an unser kircheneigenes Fortbildungsinstitut, das Pädagogisch- 
Theologische Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie an das zuständige 
Schulreferat des Kirchenkreises oder an die oder den zuständigen Bezirksbeauftragten 
weiter. 
 
Die Datenweitergabe dient der Planung und Vorbereitung von Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, an denen Sie teilnehmen können sowie der Planung und 
Vorbereitung von Vokationstagungen. Die Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung setzt 
die Teilnahme an einer von der Kirche durchgeführten Vokationstagung voraus. Die 
Weitergabe der Daten erfolgt gem. § 8 DSG-EKD an die kirchlichen oder öffentlichen Stellen, 
die für die Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung zu beteiligen sind. 
 



 
6. Wie lange werden ihre Daten gespeichert? 
Ihre Daten werden zum Nachweis des Vorliegens einer kirchlichen Bevollmächtigung für die 
Erteilung von Religionsunterricht im Sinne von § 6 Abs. 6 DSG-EKD in Verbindung mit § 3 
der Gemeinsamen Vokationsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche bis zur endgültigen 
Beendigung der Lehrtätigkeit gespeichert. 
 
 
7. Folgende Rechte haben Sie in Bezug auf die bei uns verarbeiteten Daten: 
 
a) Auskunft/Berichtigung/Löschung/Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung und  gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten. 
Wenden Sie sich hierzu bitte an die Verantwortliche oder den Verantwortlichen. 
 
b) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, sich Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder eines 
Vertrages automatisiert verarbeiten, an sich oder einen Dritten in einem gängigen, 
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sie können verlangen, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Dritten übertragen, soweit dies technisch 
machbar ist. Wenden Sie sich dazu bitte an die Verantwortliche oder den Verantwortlichen. 
 
c) Widerspruchsrecht 
Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung  personenbezogener Daten. 
Wenden Sie sich dazu bitte an die Verantwortliche oder den Verantwortlichen. 
 
d) Widerruf Ihrer Einwilligung 
Erfolgt ein Datenverarbeitungsvorgang nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, können Sie 
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierfür reicht eine einfache E-Mail an 
die Verantwortliche oder den Verantwortlichen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
e) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn Sie den 
Eindruck haben, dass die verantwortliche Stelle sich nicht an die Datenschutzbestimmungen 
hält. 
Aufsichtsbehörde ist: 
 

Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD 
Lange Laube 20, 30159 Hannover 
E Mail: info@datenschutz.ekd.de 

 
 
8. Was passiert, wenn Sie uns Ihre Daten nicht zur Verfügung stellen oder diese 
nachträglich widerrufen? 
Wir können den Antrag auf Erteilung der kirchlichen Bevollmächtigung nicht bearbeiten, 
wenn Sie uns die erforderlichen Daten nicht mitteilen. Sie können infolge dessen 
evangelischen Religionsunterricht nicht erteilen. 
 
 



Erklärung für Mitglieder von Freikirchen, die eine kirchliche Bevollmächtigung für den 
Evangelischen Religionsunterricht beantragen 
 
 
 
Ich verpflichte mich hiermit  
 

1. den evangelischen Religionsunterricht auf der Grundlage der Heiligen Schrift 
entsprechend den Grundsätzen und gemäß der Verordnung zur Regelung der 
Vokation (VokVO) der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 23. September 2022 
zu erteilen und mich jeglicher Sonderlehren zu enthalten, die diesen Grundsätzen 
entgegenstehen, insbesondere verstehe ich die Taufe als einmalige Handlung; 

 
2. dort konfessionell-kooperativen Religionsunterricht zu erteilen, wo dieser genehmigt 

ist; 
 

3. gemäß den Lehr- bzw. Bildungsplänen des jeweiligen Bundeslandes zu unterrichten  
und die eingeführten und genehmigten Unterrichtswerke zu verwenden; 

 
4. in Unterricht und Schule auf Werbung für meine freikirchliche Gemeinschaft zu 

verzichten; 
 

5. regelmäßig an religionspädagogischen Fortbildungen teilzunehmen; 
 

6. das Recht der Evangelischen Kirche im Rheinland auf Einsichtnahme in den Unterricht 
anzuerkennen; 

 
7. der Evangelischen Kirche im Rheinland den Austritt aus meiner Freikirchlichen 

Gemeinschaft oder einen Gemeinde-Wechsel unverzüglich zu melden. 
 
 
 
 
Datum:       Datum:  
 
 
 
____________________________      ____________________________ 
Unterschrift Antragsteller*in           Zustimmung der Gemeindeleitung 
      (Unterschrift/Stempel) 


